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Einleitung 

Bei der Erörterung von Rechtsreformen wie auch allgemein in der poli-
schen Diskussion des Tagesgeschehens wird oft auf England und seine 
demokratische Tradition verwiesen, und in diesem Zusammenhang wird 
dann auch meistens das englische Rechtssystem gelobt und die „case 
law "-Methode heimlich bewundert und mit den kontinentaleuropäischen 
Verhältnissen verglichen. Vor dem Hintergrund der Greuel des National-
sozialismus hat vor allem Gustav  Radbruchs  „Geist des englischen Rechts"1 

nach dem 2. Weltkrieg diese Einstellung bestärkt. Auffällig  ist dabei, daß 
nähere Informationen hierzu im deutschen Schrifttum nur über das Ver-
fassungsrecht,  die Gerichtsverfassung  und Teilgebiete des englischen 
Privatrechts vorliegen. Eine systematische Darstellung des englischen 
Verwaltungsrechts und des Schutzsystems gegen Verwaltungswillkür 
fehlt bislang völl ig. 

Um zu erfahren,  wie demokratisch ein Staatswesen ist, genügt es meist, 
einige wenige Nahtstellen der Staatsorganisation näher zu beleuchten, 
insbesondere, das Verhältnis des einzelnen Bürgers zur Exekutive (Admi-
nistrative) zu untersuchen. Ziel dieser Arbeit ist es, festzustellen, ob das 
englische Rechtssystem auch im Verwaltungsrecht das Lob rechtfertigt, 
demokratisch, erstrebenswert und für andere Länder richtungsweisend 
zu sein. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Dieses Lob scheint nicht 
uneingeschränkt gerechtfertigt. 

Eine umfassende Darstellung des englischen Verwaltungsrechts ist im 
Rahmen einer Monographie nicht möglich. Trotzdem soll anhand der Insti-
tutionen, der einzelnen gerichtlichen und außergerichtlichen Kontroll-
mechanismen dargestellt werden, daß in diesem speziellen Bereich in 
England Reformen überfällig sind. 

Im darstellenden ersten Teil der Arbeit werden zunächst die vorhan-
denen gerichtlichen Kontrollmaßnahmen für Verwaltungshandeln aufge-
zeigt. Sie sind in der Literatur wohl wegen ihrer Verworrenheit stief-
mütterlich behandelt worden. Dennoch haben die ordentlichen Gerichte 
einige wenige, formale Prinzipien entwickelt, die eine gesonderte Be-
trachtung des Verwaltungsrechtes in England überhaupt erst rechtfertigen: 
Hierbei werden exemplarisch die „ultra vires "-Doktrin und das Prinzip 
der „Natural Justice" anhand der Kasuistik dargestellt. 

1 5. Aufl., Göttingen, 1965. 

2· 



20 Einleitung 

Sodann wird der eigentümlich englische Lösungsversuch des Problems 
der Streitfälle zwischen Staat und Individuum im Wege von „Tribunals" 
und „Inquiries" sowie zwei in der Literatur umstrittenen Spezialgerichten 
dargestellt. Es folgt ein lediglich kurzer Überblick über die parlamentari-
schen Kontrollmaßnahmen, die von anderen bereits abgehandelt worden 
sind, einschließlich der neugeschaffenen  Institutionen des „Ombudsman" 
(„Parliamentary Commissioner for Administration"). 

Der zweite Teil der Arbeit ist ein Erklärungsversuch für das Fehlen 
eines umfassenden Systems des öffentlichen  Rechts und, damit verbunden, 
des Fehlens einer separaten Verwaltungsgerichtsbarkeit. Es wäre möglich 
und an sich auch üblich gewesen, diese Tatsache in einem einleitenden 
Kapitel historisch zu beleuchten. Hiervon wurde jedoch aus folgendem 
Grunde abgesehen: Ziel dieser Arbeit ist nicht nur eine reine Darstellung 
des englischen Verwaltungsrechtsschutzes, sondern zugleich auch, Gründe 
für das Fehlen eines umfassenden Schutzsystems im Verwaltungsrecht 
herauszuarbeiten. Die dabei gewählte Methode der Auswahl und Akzen-
tuierung einiger weniger historisch-politischer Faktoren und deren Ver-
knüpfung mit überlebten verfassungsdogmatischen Gesichtspunkten als 
Ursachen für die Verkümmerung und spätere lückenhafte und unsyste-
matische Auswucherung des englischen Verwaltungsrechtsschutzes ist 
neben der systematischen Darstellung bestehender Kontrollmethoden 
das eigentliche Anliegen dieser Arbeit. Da eine solche Untersuchung bis-
lang weder in England noch in Deutschland unternommen worden ist, 
erschien es gerechtfertigt,  vom traditionellen Aufbau abzuweichen. Eine 
Umkehrung der Gewichte, durch skizzenhafte Darstellung der bestehen-
den Kontrollen, erschien ebenfalls nicht geboten, wei l gerade in diesem 
Bereich in der deutschen Literatur ein systematischer Uberblick noch 
fehlt. 

Vor dem Hintergrunde bestehender Schutzmechanismen in all ihrer 
lückenhaften Vielfalt und Unübersichtlichkeit und der historisch- politi-
schen und dogmatischen Gründe für diesen Rechtszustand werden im 
Schlußkapitel dann die vielen Reformbestrebungen bis 1973 dargelegt 
und ein Ausblick auf die künftige Entwicklung gewagt. 

Angesichts des Umfangs der darzustellenden Materie wurde von einer 
Gegenüberstellung mit dem deutschen Verwaltungsrecht abgesehen. Ein 
solches Unterfangen wäre angesichts des grundverschiedenen Verwal-
tungsrechtes beider Länder auch wenig sinnvoll gewesen, wie Riegelt  in 
seiner Einführung zur Darstellung des amerikanischen Verwaltungsrechtes 
überzeugend darlegt2. Auch ist der Zweck der Rechtsvergleichung, An-
regungen für eine Rezeption aus dem anderen Rechtssystem zu gewinnen, 
beim englischen und deutschen Verwaltungsrecht wenig ertragreich: Das 

2 Riegert, Einleitung, S. 17. 
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englische Verwaltungsrecht hinkt hinter den deutschen und französischen 
Versionen um Jahrzehnte zurück und ist erheblich „rezeptionsbedürf ti-
ger". Allenfalls einzelne Facetten des Verwaltungsrechtsschutzes, wie 
Tribunalverfahren  oder die Erfahrungen mit den gerichtsähnlichen ver-
waltungsinternen Anhörverfahren,  wären einer solchen Untersuchungs-
methode zugänglich. Doch trotz der Beschränkung auf eine Darstellung 
des ausländischen Rechts wird durch die Systematisierung und Art der 
Darstellung letzten Endes doch rechtsvergleichend vorgegangen. 

Schließlich soll noch eine Prämisse erwähnt werden, die allen Ausfüh-
rungen zugrunde liegt: Selbst in einer Gesellschaft, in der alle Gesetze 
einen optimalen Rechtsschutz normieren würden, bedürfte es einer Kon-
trolle durch unabhängige Gremien, um fehlerhafte  Gesetzesanwendungen 
durch die Verwaltung bereinigen zu lassen, die selbst bei wohlwollendster 
Einstellung der Beamtenschaft zuweilen unvermeidlich sind. Teilte man 
diese Ansicht nicht, wäre das englische Verwaltungsrecht in seiner be-
stehenden Form mehr als ausreichend. Diese Prämisse bedingt die krit i-
sche Grundeinstellung gegenüber den gegenwärtigen englischen Verhält-
nissen. 


